
4827 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Bundesrates 

Bericht 
des Gesundheitsausschusses 

über den Beschluß des Nationalrates vom 15. Juni 1994 betreffend ein Bun
desgesetz, mit dem Arbeiten mit gentechnisch veränderten Organismen, das 
Frei setzen und I nverkehrbri ngen von gentechni sch veränderten Organ; smen 
und die Anwendung von Genanalyse und Gentherapie am Menschen geregelt 
werden (Gentechni kgesetz - GTG) und das Produkthaftl.lngsgesetz geändert 
wird 

Die Abgeordneten Annemarie Reitsamer, Dr. Walter Schwimmer und Ge
nossen haben am 26. Mai 1994 im Nationalrat einen Initiativantrag einge
bracht. Dieser Antrag hat den gegenständlichen Gesetzesbeschluß, der auf 
der Regierungsvorlage 1465 der Beilagen des Nationalrates beruht, zum Ge
genstand. 

Die Gentechnik ist eine relativ junge wissenschaftliche Methode, de
ren vielfältige Anwendung in zunehmender Geschwindigkeit unsere gesell
schaft 1; ehe Entwi ek 1 ung beei nfl ußt. Im Hi nb 1 i ck auf das vorrang; ge Z i e 1 
des Schutzes der Gesundheit und seiner Umwelt ist es notwendig, die er
forderlichen gesetzlichen Vorkehrungen zu treffen. Dieses Gesetz bezweckt 
ei ne adäquate Regelung, wi e ei ne zufri edenste 11 ende Integrati on di eser 
Technologie und ihrer Produkte in unsere Gesellschaft erlaubt. Damit soll 
der rechtliche Rahmen fOr die Erfassung, Entwicklung, Nutzung, Förderung 
und Folgenabschätzung der wissenschaftlichen und technischen Möglichkei~ 
ten der Gentechnik geschaffen werde!1~ 

Unter Bedachtnahme auf die internationale Entwicklung, insbesondere 
auf einschlägige EG-Richtlinien, werden in den derzeit erkennbaren Rege
lungsbereichen 

- Arbeiten mit gentechnisch veränderten Organismen in geschlossenen 
Systemen, 

- Freisetzung gentechnisch veränderter Organismen und gewerbsmäßi
ges Inverkehrbringen gentechnischer Erzeugnisse, 

- Genanalysen und Gentherapie am Menschen. 

die notwendigen Vorschriften erlassen. 

Der Gesundheitsausschuß stellt nach Beratung der Vorlage am 21. Juni 1994 
mit Stimmenmehrheit den Antrag, keinen Einspruch zu erheben. 

Wien, 1994 06 21 
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